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Immobiliensteuervorabzug 

Verwaltungsbeschwerde 
 

Dieses Formular ist ausschließlich für die Einreichung einer Verwaltungsbeschwerde bestimmt. Für Anträge auf 

Ermäßigung oder Anträge auf Erlass oder proportionale Ermäßigung, stehen spezielle Formulare zur Verfügung :  

• Wenn Sie eine Ermäßigung « bescheidene Wohnung », « Familie zu Lasten », « behinderte Person » oder 

« schwerer Kriegsinvalide » beantragen, müssen Sie das Formular « Antrag auf Ermäßigung » verwenden. 

 

• Wenn Ihr Antrag einen Erlass oder eine proportionale Ermäßigung wegen « Nichtbenutzung und Ertraglosigkeit », 

« Inaktivität von Material und Ausrüstung », « Zerstörung eines Gutes oder des Materials und der Ausrüstung » 

betrifft, müssen Sie das Formular « Antrag auf Erlass oder proportionale Ermäßigung » verwenden. 

Diese Formulare sind auf der Website www.finances.wallonie.be oder auf Anfrage bei unseren Dienststellen erhältlich.  

1. Kontaktdaten des Antragstellers 
 

1.1. Identifizierung 

Sie sind eine : 

 ☐  Natürliche Person 

 Name : …………………………………………………………… Vorname : ………………………………………………………………………… 

 Nationalregisternummer (auf der Rückseite des Personalausweises) :   …  …  …  …  …  …  -  …  …  …  -  …  … 

 

 ☐  Juristische Person 

 ZDU-Nr. :   0  …  …  …  …  …  …  …  …  …  … 

Bezeichnung :……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1.2. Anschrift  

 

Straße : …………………………………………………………………………………………………………… Nummer : …  …  … Bk. : …  …  … 

Plz. : …  …  …  …   Gemeinde : ………………………………………………………… Land : …………………………………… 

1.3. Kontakt 

 

Telefon (vorzugsweise Handy) :   …  …  …  …  …  …  …  …  …  …  

E-Mail-Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Bitte dieses Formular ausgefüllt, datiert und 
unterzeichnet, an die nebenstehende 
Adresse senden 
 

 

 
 

Öffentlicher Dienst der Wallonie – Finanzen 

Direktion der Verwaltungsstreitsachen 
Hütte 79 

4700 Eupen 
 

E-Mail :  finanzdienst@spw.wallonie.be 

 

http://www.finances.wallonie.be/
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2. Identifizierung des Gutes, für das der Immobiliensteuervorabzug beanstandet wird 
 

2.1. Anschrift 

Straße : …………………………………………………………………………………………………………… Nummer : …  …  … Bk. : …  …  … 

Plz. : …  …  …  …   Gemeinde : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.2. Katasterangaben  

Diese Informationen sind auf Ihrem Steuerbescheid angegeben. 

Nummer der Katastergemarkung :  … … … … … …   

Nummer der Katastergruppierung : … … … … … 

2.3. Identität des Eigentümers 

In Bezug auf das Gut, auf das sich die Beschwerde bezieht, sind Sie :  

 ☐  der Eigentümer 

             Ist das Gut in ungeteilter Rechtsgemeinschaft1 ?       ☐  Ja ☐  Nein 

Wenn das Gut in ungeteilter Rechtsgemeinschaft ist und Sie nicht der Korrespondenz-Steuerpflichtige 

sind, geben Sie seine Identität an :  

 Name : ……………………………………………………………  Vorname : ……………………………………………………………………… 

 Nationalregisternummer (auf der Rückseite des Personalausweises) :   …  …  …  …  …  …  -  …  …  …  …  … 

 ☐  der Mieter 

Geben Sie die Kontaktdaten des Eigentümers an : 

 Name : ……………………………………………………………  Vorname : …………………………………………………………………… 

 Nationalregisternummer (auf der Rückseite des Personalausweises) :      …  …  …  …  …  …  -  …  …  …  …  … 

 Anschrift :  

 Straße : …………………………………………………………………………………………… Nummer : …  …  … Bk. : …  …  … 

 Plz. : …  …  …  … Gemeinde :  ………………………………………………………………………………………………… 

 Land :……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 ☐  Sonstiges (bitte angeben) :  …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Wenn Sie eine Beschwerde für eine andere Person einreichen, fügen Sie bitte eine gültige Vollmacht 

bei, d.h. das unterzeichnete Dokument, mit dem diese Person Sie ermächtigt, sie gesetzlich zu 

vertreten. 

 

 
1 Die ungeteilte Rechtsgemeinschaft ist eine Rechtslage, in der mehrere Personen die gleichen Rechte an demselben Gut ausüben, 

ohne dass ihre jeweiligen Anteile materiell geteilt werden. Im Rahmen der ungeteilten Rechtsgemeinschaft wird von der Steuerverwaltung 
einen Korrespondenz-Miteigentümer identifiziert. Der Korrespondenz-Miteigentümer erhält den Zahlungsbescheid bezüglich des 
Immobiliensteuervorabzugs (« Steuerbescheid ») für alle Miteigentümer, die einen Teil dieses Immobiliensteuervorabzugs entsprechend 
ihrem Anteil an dem betreffenden Gut zahlen müssen. 
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3. Beanstandung 
 

3.1. Bestrittener Zeitraum 

Bestrittene(s) Steuerjahr(e) :  

Jahr Nummer des Artikels der Heberolle (zu finden auf dem Steuerbescheid) 

2  0  …  … ……………………………………………………………………………………………… 

2  0  …  … ……………………………………………………………………………………………… 

2  0  …  … ……………………………………………………………………………………………… 

2  0  …  … ……………………………………………………………………………………………… 

2  0  …  … ……………………………………………………………………………………………… 

3.2. Art der Beschwerde 

Bitte geben Sie die Art Ihrer Beschwerde in Bezug auf den Immobiliensteuervorabzug an :  

☐  Eigentumsbeanstandung 

☐  Verschiedene Befreiungen (zum Beispiel : Zweckbestimmung ohne Gewinnerzielungsabsicht, nationales 

Eigentum, Material und Ausrüstung, Natura 2000-Gebiet) 

☐  Sonstiges : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3.3. Begründung  

Um zulässig zu sein, muss Ihre Beschwerde begründet werden. Bitte geben Sie daher auf der Rückseite deutlich die Gründe 

für Ihre Beschwerde an und fügen Sie Kopien aller relevanten Beweise bei. 

Zum Beispiel : - Kopie Ihrer Beschwerde bei der Generalverwaltung Vermögensdokumentation  

 - Kopie der notariellen Kauf- oder Schenkungsurkunde 

 - Kopie der Schadensmeldung 

- Kopie der Entscheidung über eine Befreiung vom Katastereinkommen oder Immobiliensteuervorabzug 

 

 

 

Datum :  …  …  /  …  …  /  2  0  …  …     Unterschrift : 

 

 

 

 

 

 

 

Ihre personenbezogenen Daten werden unter Einhaltung der europäischen Verordnung 2016/679 vom 27. April 2016 
verarbeitet. Sie werden ausschließlich für die Festlegung, die Erhebung, die Betreibung, die Streitsachen und die Kontrolle 
bezüglich der wallonischen Steuern im Sinne des Dekrets vom 6. Mai 1999 benutzt. Weitere Informationen finden Sie auf der 
Website   www.finances.wallonie.be. 

 

http://www.finances.wallonie.be/
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Die vorliegende Beschwerde muss gemäß den Bestimmungen von Kapitel V, Abschnitt 1 des Dekrets vom 6. Mai 1999 

über die Festsetzung, die Beitreibung und die Streitsachen bezüglich der regionalen wallonischen Abgaben eingereicht 

werden. 

Ich möchte aus folgenden Gründen eine Beanstandung bei Ihrer Verwaltung einreichen :  

(Beschreiben Sie kurz Ihre Situation) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


